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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Die im vorigen Jahr in die Vernehmlassung geschickte revidierte Jagdverordnung
sorgte auch 2012 für Diskussionen. Der Schweizer Tierschutz (STS) reichte im Januar
eine Petition mit 10 000 Unterschriften ein, in welcher er die Verordnung als zu wenig
tierfreundlich kritisierte: So sei etwa die Baujagd eine unzeitgemässe Praktik, die
sowohl bei Jagdhund als auch bei gejagtem Tier grosse Ängste auslöse. Ansonsten
drehte sich die Auseinandersetzung vor allem um die grossen Raubtiere: Von Seiten der
Tierschützer wurde die Bestimmung verurteilt, dass Tiere wie Wolf oder Luchs in
Zukunft nicht nur bei Vieh- oder Kulturland-Schaden, sondern auch bei Schaden am
Wildtier zum Abschuss freigegeben werden dürften. Dies sei eine Massnahme, die
einzig dem Schutz der Jäger diene. Entgegen dieser Einwände wurde die
Jagdverordnung Ende Juni vom Bundesrat wie vorgesehen in Kraft gesetzt. Neu ist darin
auch die Passage, dass Kantone sog. Ruhezonen für Wildtiere einrichten können, damit
diese nicht durch Freizeit- und Tourismusaktivitäten gestört werden: Gerade im Winter
und Frühjahr verlören Tiere durch die Flucht vor Menschen lebenswichtige Energie, was
mit den neu eingeführten Ruhezonen verhindert werden soll. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 28.06.2012
JOHANNA KÜNZLER

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Im Juni gab das UVEK gestützt auf das seit 2000 geltende Raumplanungsgesetz den
Entwurf für eine Teilrevision der Raumplanungsverordnung in die Vernehmlassung mit
dem Ziel, die Änderung bestehender Gebäude ausserhalb der Bauzone präziser zu
regeln: Erweiterungen sollten wenn möglich innerhalb des bestehenden
Gebäudevolumens erfolgen. Insbesondere soll die Verordnung festlegen, in welchem
Ausmass Gebäude verändert werden dürften, die ursprünglich landwirtschaftlich
genutzt wurden, aber inzwischen für diesen Zweck nicht mehr benötigt werden. Die
Reaktionen auf den Entwurf fielen kontrovers aus: Während die
Landwirtschaftsverbände und die SVP mehr Handlungsspielraum für die Landwirtschaft
forderten, ging der Vorschlag den Natur- und Tierschutzverbänden zu weit; sie lehnten
eine Öffnung der Landwirtschaftszone klar ab. Auf eine Anfrage Aeschbacher (evp, ZH)
(02.1115), ob die Änderung der Raumplanungsverordnung nicht die Ziele der
Raumplanung und des Landschaftsschutzes aushöhle, erwiderte der Bundesrat, er sei
sich der Problematik der Zersiedelung bewusst, die mit der Zulassung
landwirtschaftsfremder Nutzungen ausserhalb der Bauzonen verbunden sei. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 09.10.2002
MAGDALENA BERNATH

1) TG, 20.1.12; 24H, 26.1.12; NZZ, 28.6.12.
2) AB NR, 2002, V, Beilagen, S. 80 f.; BBl, 2002, S. 4179; Bund, 21.9.02; SN, 25.9.02; SZ, 26.9.02; NZZ, 7.10.02; NLZ, 9.10.02.
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